
  

 

HZV - Vertragsänderungen zum 01.04.2024 

Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt und liebes Praxisteam, 

nachfolgend erhalten Sie aktuelle Informationen zu den HZV-Verträgen: 

eRezept 

Seit 01.01.2024 ist die Umsetzung des E-Rezepts nun wirklich verpflichtend. Der Grundgedanke des 

E-Rezepts: es soll administrative Praxisabläufe vereinfachen. In Ihren Praxen sollen Sie damit Zeit 

sparen können, denn das E-Rezept ist mit wenigen Klicks erstellt und direkt digital versendbar.  
 

Damit entfallen Druck und Postversand und Ihre Patientinnen und Patienten müssen nicht extra für ein 

Rezept in die Praxis kommen.  
 

Ein paar technische Voraussetzungen sind dafür aber noch nötig gewesen, z.B. ein aktuelles 

Praxisverwaltungssystem mit E-Rezept Update oder ein elektronischer Heilberufsausweis. 
 

Information zum Vertragspartner-Identifikator 

auf den Informationsbriefen zum Patiententeilnahmestatus ab Quartal 2/2024 und den kommenden 

Abrechnungsnachweisen finden Sie zukünftig eine neue Zeile „VP-ID“.  

Dies steht für Vertragspartner-Identifikator und wird aufgrund interner Umstellungen zukünftig im 

Datenaustausch zwischen der HZV-Praxis und dem HÄVG-Rechenzentrum Verwendung finden.  

Diese zusätzliche Angabe der VP-ID hat für Sie aktuell keine Bedeutung und keine vertraglichen 

Konsequenzen. 

 

Neue Funktionen im Arztportal ab 15.03.2024 

Freigabefunktion für MFA-Kontakte: 

• Erweiterung der bereits bestehenden Freigabefunktion um MFA-Kontakte. 

• MFA-Kontakte können einzelne Freigaben wie z.B. „ePostfach, vertrauliche Dokumente 
und/oder vertrauliche Praxisberichte“ erhalten. 

Neuer Bereich „Ihre Praxis“: 

• Übersicht vom Praxis-Team (HBSNR) inkl. MFA-Kontakte. 

• Ärzte können fehlende/neue MFA-Kontakte der BSNR zuordnen/melden. 

• Bestehende MFA-Kontakte (z.B. Altkontakte) können aus der BSNR entfernt (VERAHs 
ausgeschlossen) werden. 
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Persönlicher Arztportal Login für MFA-Kontakte: 

• MFA-Kontakte erhalten im Zuge der Freigabefunktionen einen eigenen persönlichen 
Arztportalzugang. 

 
 

Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit, so dass Sie zukünftige HZV-Vertragsanpassungen 

immer in Ihrem Postfach dokumentiert finden. 
 

Weitere Informationen sowie alle Anpassungen an den Verträgen stehen zu Beginn des 2. Quartals 

2024 auf www.haev.de unter den Vertragsunterlagen bereit. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie 

sich bitte an den Kundenservice unter 02203 57 56-1111 oder kundenservice@haevg-rz.de.   

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Kundenservice 

mailto:kundenservice@haevg-rz.de

